
 
 

 
 

 
 

 
 
Beschluss der  Landesversammlung  
am 21./22.11.2009 in Bamberg 
 
 
Barrierefreie  Landesversammlungen 
 
 
In die Landessatzung wird in § 13 Landesversammlung folgender Absatz neu 
aufgenommen: 
 
 

„(5) Damit alle Mitglieder ihre Rechte und Pflichten wahrnehmen können, müssen  

Landesversammlungen barrierefrei durchgeführt werden. Gehörlosen, hörgeschädigten, 

blinden und sehbehinderten Menschen ist eine gleichberechtigte Teilnahme zu 

ermöglichen. 

 


